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Präsidium 
- im Postaustausch - 
 
 
Hinweise zur abfallrechtlichen Einstufung von Gülle zur Verwendung 
in Biogasanlagen  
Anlagen I bis III 
 
 
Am 1. Juni 2012 ist das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) in Kraft 
getreten. Nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 dieses Gesetzes unterliegen tierische 
Nebenprodukte, die zur Verwendung in einer Biogasanlage bestimmt sind, 
wie z. B. Gülle im Sinne von Art. 3 Nr. 20 der Verordnung (EG) Nr. 
1069/2009, dem KrWG. Mit dieser Regelung wird eine Vorgabe der 
Richtlinie 2008/98/EG (Abfallrahmenrichtlinie) umgesetzt. Damit ist jedoch 
Gülle zur Verwendung in Biogasanlagen keineswegs automatisch als Abfall 
eingestuft. Vor diesem Hintergrund hatten der Bundestag und der 
Bundesrat die Bundesregierung gebeten, gemeinsam mit den Ländern 
einen praxisgerechten Vollzug des KrWG zu der Frage sicherzustellen, ob 
Gülle zur Verwendung in Biogasanlagen als Abfall oder Nebenprodukt im 
Sinne des § 4 Abs. 1 KrWG einzustufen ist. Zur Umsetzung dieser 
Entschließungen wurde eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe gebildet, die 
detaillierte Hinweise zur Auslegung und Anwendung der relevanten 
abfallrechtlichen Normen unter Berücksichtigung einschlägiger EU-
rechtlicher Vorgaben erstellt hat. In der Anlage I übergebe ich Ihnen diese 
Hinweise mit der Bitte um Kenntnisnahme und Beachtung.  

 
Aus den erarbeiteten Unterlagen ergeben sich zum Vollzug der 
abfallrechtlichen Vorschriften nach § 4 Abs. 1 KrWG insbesondere 
folgende Hinweise: 

 
Gülle im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 zur Verwendung in 
Biogasanlagen kann jedenfalls dann als Nebenprodukt im Sinne von § 4 
Abs. 1 KrWG eingestuft werden, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt 
sind: 
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Fall 1: Der Betrieb, in dem die Gülle anfällt (im Folgenden „gülleerzeugender 

Betrieb“), wendet die Gülle ausschließlich betriebsintern an, d. h., die in dem 
Betrieb anfallende Gülle wird in einer Biogasanlage des gleichen Betriebes 
und das anfallende Gärprodukt wird vollständig auf betriebseigenen Flächen 
zum Zwecke der Düngung verwendet1: 
 
a) Der Betrieb muss über eine ausreichende Flächenausstattung verfügen, 

um die anfallende Gärproduktmenge im Einklang mit den einschlägigen 
Regelungen des Fachrechts verwerten zu können.  

b) Sofern nur ein Teil der im Betrieb anfallenden Gülle in der betriebs-
eigenen Biogasanlage verwendet wird, muss eine ausreichend große 
Betriebsfläche für eine ordnungsgemäße Verwendung des Gärproduktes 
und der direkt auf Flächen verwerteten Gülle vorhanden sein.  

 
Fall 2:  Der gülleerzeugende Betrieb gibt Gülle zur Verwendung in einer Biogasanlage 

an den/die Betreiber einer Biogasanlage ab und bringt das in der 
Biogasanlage anfallende Gärprodukt zum Zwecke der Düngung auf seinen 
betriebseigenen Flächen aus. Die ausgebrachte Gärproduktmenge entspricht 
mindestens der Gärproduktmenge, die bei der Vergärung der von dem Betrieb 
abgegebenen Güllemenge in der Biogasanlage anfällt2: 

 
a) Der gülleerzeugende Betrieb hat durch Vereinbarung mit dem Betreiber 

der Biogasanlage die Abgabe der Gülle zur Verwendung in der 
Biogasanlage sowie die Abnahme des Gärproduktes aus der 
Biogasanlage nachzuweisen. 

b) Der gülleerzeugende Betrieb muss über eine ausreichende 
Flächenausstattung verfügen, um die anfallende Gärproduktmenge im 
Einklang mit den einschlägigen Regelungen des Fachrechts verwerten 
zu können.  

c) Sofern der gülleerzeugende Betrieb nur einen Teil der anfallenden Gülle 
zur Verwendung in eine Biogasanlage abgibt, muss eine ausreichend 
große Betriebsfläche für eine ordnungsgemäße Verwendung des 
abgenommenen Gärproduktes und der direkt auf Flächen verwerteten 
Gülle vorhanden sein.  

 
Fälle 3 
und 4: Der gülleerzeugende Betrieb gibt Gülle zur Verwendung in einer Biogasanlage 

an den Betreiber einer Biogasanlage ab. Die Gärproduktmenge, die bei der 
Vergärung der abgegebenen Güllemenge in der Biogasanlage anfällt, wird zu 
weniger als 100 % vom gülleerzeugenden Betrieb zurückgenommen und 
ausschließlich auf Flächen des Betreibers der Biogasanlagen oder des 
gülleerzeugenden Betriebes (Fall 3)3 oder teilweise oder vollständig an Dritte 
(Fall 4)4 zum Zwecke der Düngung abgegeben. 

  

                                                
1
 Vgl. beigefügtes Beispiel 1 in Anlage III 

2
 Vgl. beigefügtes Beispiel 2 in Anlage III 

3
 Vgl. beigefügtes Beispiel 3 in Anlage III 

4
 Vgl. beigefügtes Beispiel 4 in Anlage III 
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a) Der gülleerzeugende Betrieb hat durch Vereinbarung mit dem Betreiber 

der Biogasanlage die Abgabe der Gülle zur Verwendung in der 
Biogasanlage nachzuweisen.  

b) Der Biogasanlagenbetreiber bestätigt, dass die in der Biogasanlage 
verwendete Gülle im Einklang mit den einschlägigen Regeln des 
Fachrechts nach der Vergärung in der Biogasanlage als Gärprodukt  

 ausschließlich auf Flächen des Inhabers/Betreibers der 
Biogasanlage oder des gülleerzeugenden Betriebs ausgebracht wird 
oder 

 teilweise oder vollständig an Dritte zur Ausbringung auf Flächen 
abgegeben wird. Hierzu hat der Betreiber der Biogasanlage eine 
Erklärung eines seiner Abnehmer von Gärprodukten beizufügen, die 
im Umfang der nachzuweisenden Güllemenge entspricht. 

Fall 2 Buchstabe b) und c) gilt entsprechend. 
 
Im Gegensatz zu den oben genannten Fallvarianten 1 bis 4 ist Gülle zur Verwendung in 
einer Biogasanlage insbesondere dann als Abfall und nicht als Nebenprodukt 
einzustufen, wenn keine ordnungsgemäße Verwendung nachgewiesen werden kann. 
Dies ist z. B. der Fall, wenn 
 

 die Flächenausstattung des Betriebes für eine ordnungsgemäße Verwertung der 
in der Gülle bzw. dem Gärprodukt enthaltenen Nährstoffe gemäß den 
einschlägigen Regelungen des Fachrechts nicht ausreicht und über 
Abnahmevereinbarungen keine ordnungsgemäße Verwertung durch Dritte 
nachgewiesen werden kann oder 

 die zuständige Behörde gemäß Art. 13 Buchstaben e) und f) der Verordnung 
(EG) Nr. 1069/2009 davon ausgeht, dass eine Verwendung der Gülle eine Gefahr 
der Verbreitung einer schweren übertragbaren Krankheit birgt. 

 
Der Erzeuger der Gülle zur Verwendung in einer Biogasanlage hat aufgrund der o. g. 
Hinweise selbst zu prüfen und zu entscheiden, ob die von ihm verwendete Gülle die 
Nebenprodukteigenschaften erfüllt. Das Ergebnis ist zu dokumentieren. Dazu empfiehlt 
das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft die Verwendung von 
Vordrucken einschließlich Musterbeispielen und Ausfüllhinweisen, die vom 
Fachverband Biogas e. V. für seine Mitglieder erstellt wurden (siehe Anlagen II und III). 
Einer behördlichen Feststellung der Nebenprodukteigenschaft bedarf es nicht. Die 
Überprüfung der rechtlichen Einordnung von Gülle zur Verwendung in einer 
Biogasanlage ist nicht Gegenstand der abfallrechtlichen Regelüberwachung.  
 
Die Landesdirektion Sachsen wird um Information der zuständigen Behörden der 
Landkreise und Kreisfreien Städte gebeten. Eine Information des landwirtschaftlichen 
Berufsstandes erfolgt durch das SMUL. 
 
gez. 
Wolf-Dieter Dallhammer 
Referatsleiter 
in Vertretung des Abteilungsleiters 
Wasser, Boden, Wertstoffe 



 

 

Anlage I 
 
 

 
Ergebnis der Beratungen des BMU und des BMELV mit einer Arbeitsgruppe, in der 
sowohl Vertreter der Landwirtschafts- als auch der Abfallseite der Bundesländer 
vertreten waren,  
 
 
zum Thema:  
Praxisgerechter Vollzug des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) – Abfallrechtliche 
Einstufung von Gülle zur Verwendung in Biogasanlagen als Abfall oder als 
Nebenprodukt im Sinne des § 4 Abs. 1 KrwG 
 
 
mit folgenden Unterlagen: 
 

 Schreiben des BMU und BMELV an die für das Abfallrecht und die Landwirtschaft 
zuständigen Landesministerien 
 

 Rechtsfolgen der Einstufung von Gülle zur Verwendung in Biogasanlagen als Abfall  
(Anlage 1) 

 

 Mögliche weitere Rechtsfolgen der Abfalleigenschaften von Gülle zur Verwendung in 
Biogasanlagen  
(Anlage 2) 

 

 Einordnung von Gülle, die in Biogasanlagen verwendet wird, als Abfall oder 
Nebenprodukt nach § 4 KrWG 
(Anlage 3) 

 

 Rechtsfolgen der Einstufung von Gülle zur Verwendung in Biogasanlagen als 
Nebenprodukt 
(Anlage 4) 

 
 
 
 

 
 

 















































































 

 

Anlage  II 
 
 

Vom Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft 
empfohlene Vordrucke mit den Anlagen A bis C, die vom Fachverband Biogas 
e. V. für seine Mitglieder erstellt wurden,  
 
zur Erklärung der Nebenprodukteigenschaft von Gülle zur Verwendung in 
Biogasanlagen durch den gülleerzeugenden Betrieb gegenüber der 
zuständigen Behörde 
 

 



Erklärung zur Nebenprodukteigenschaft von Gülle *)
(Vom Erzeuger der Gülle auszufüllen)

Hiermit erkläre ich,

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

dass die in unten genanntem Betrieb erzeugte Gülle im Sinne der VO (EG) 1069/2009 die
Nebenprodukteigenschaften gemäß § 4 KrWG erfüllt. lnsbesondere ist sichergestellt, dass

1. die Gülle bzw. das erzeugte Gärprodukt weiter verwendet wird,
2. eine weitere, über ein normales industrielles Verfahren hinausgehende Vorbehandlung

hierfür nicht erforderlich ist,
3. die Gülle als integraler Bestandteil eines Herstellungsprozesses erzeugt wird und
4. die weitere Verwendung rechtmäßig ist. Die Gülle bzw. das Gärprodukt erfüllt alle für ihre

jeweilige Verwendung anzuwendenden Produkt-, Umwelt- und
Gesundheitsschutzanforderungen und führt insgesamt nicht zu schädlichen Auswirkungen
auf Mensch und Umwelt.

Angaben zum Betrieb
Name des Betriebes

Straße, Nr.

PLZ, Ort

mit der
Land Landkreis Gemeinde Betrieb

Registriernummer
Viehverkehrsverordnung

Im Hinblick auf die gesicherte Verwendung der Gülle füge ich
dieser Erklärung folgende Anlagen bei:

Anzahl
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Anzahl

DatumOrt

Rechtsverbindliche Unterschrift(en) des
Betriebsinhabers bzw. des gesetzlichen Vertreters

*) Vom Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft empfohlene Vordrucke, die vom Fachverband Biogas e. V.
für seine Mitglieder erstellt wurden

Betriebsnummer Agrarförderung

Ich bin Inhaber des Betriebes

Ich bin gesetzlicher Vertreter des Betriebes

Anlage A: Verwendung von Gülle in einer Biogasanlage

Anlage B: Verwendung von Gärprodukt auf ldw. Flächen

Anlage C: Abnahmeerklärung(en) von Gülle/Gärprodukt durch Dritte



Anlage A *)
Verwendung von Gülle in einer Biogasanlage
(Vom Erzeuger der Gülle auszufüllen)

Gülleerzeugender Betrieb
Name Betrieb

(Komplette Betriebsdaten siehe "Erklärung zur Nebenprodukeigenschaft von Gülle")

Verwendung der erzeugten Gülle als Nebenprodukt gemäß § 4 KrWG in einer
Biogasanlage

Die erzeugte Gülle wird an mehrere Abnehmer verteilt oder Teilmengen verbleiben im erzeugenden
Betrieb. Die erzeugte Gülle verteilt sich auf folgende Abnehmer:

% des Gesamtaufkommens werden in der folgenden Biogasanlage verwendet

% des Gesamtaufkommens werden in anderen Biogasanlagen verwendet (Anlage A)

% des Gesamtaufkommens werden im eigenen Betrieb auf eigenen Flächen verwendet

% des Gesamtaufkommens werden auf Flächen Dritter verwendet (Anlage C)

Biogasanlage, in der die Gülle verwendet wird
Name des Anlage

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Zulassungsnummer nach Art. 24 der VO (EG)
1069/2009 (bzw. Art. 15 VO (EG) 1774/2002)

Die Biogasanlage ist Teil des gülleerzeugenden Betriebes bzw. wird
vom lnhaber des gülleerzeugenden Betriebes selbst bewirtschaftet

Zwischen dem Erzeuger der Gülle und dem Betreiber der Biogasanlage besteht eine
Vereinbarung über die Abgabe/Abnahme von Gülle

Rücknahme und landwirtschaftliche Verwendung von Gärprodukt bzw. Gülle durch
den Gülleerzeuger

Die entsprechende Gärproduktmenge wird zu 100 % vom Erzeuger der Gülle zurückgenommen.
Das zurückgenommene Gärprodukt sowie die unter Umständen nicht in einer Biogasanlage verwendete Gülle wird vollständig auf eigenen
Flächen im Einklang mit den einschlägigen Regelungen des Fachrechts ausgebracht.
(Bei vollständiger Rücknahme und vollständiger Verwertung der erzeugten Güllemenge (als Gülle oder Gärprodukt)
auf eigenen Flächen sind die Anlagen B und C nicht auszufüllen)

G
ül
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A

Es werden weniger als 100 % der entsprechenden Gärproduktmenge vom Erzeuger der Gülle zurückgenommen und/oder
die landwirtschaftliche Verwertung erfolgt auf Flächen Dritter.
Soweit die Verwertung der Gülle bzw. des Gärproduktes auf landwirtschaftlichen Flächen nicht in meiner Verantwortung liegt,
basiert meine Erklärung auf den diesbezüglich mir gegenüber abgegeben Versicherungen. (Anlage B bzw. C)

S
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01
3

DatumOrt

Rechtsverbindliche Unterschrift(en) des
Betriebsinhabers bzw. des gesetzlichen Vertreters

*) Vom Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft empfohlene Vordrucke, die vom Fachverband Biogas e. V.
für seine Mitglieder erstellt wurden

100 % der erzeugten Gülle wird in der folgenden Biogasanlage verwendet



Anlage B *)
Verwendung von Gärprodukt auf ldw. Flächen
(Vom Betreiber der Biogasanlage auszufüllen)

Biogasanlage, in der die Gülle verwendet wird
Name der Anlage

Name, Vorname des
Anlagenbetreibers bzw.
des gesetzl. Vertreters

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Zulassungsnummer nach Art. 24 der VO (EG)
1069/2009 (bzw. Art. 15 VO (EG) 1774/2002

Verwendung des Gärproduktes
Die in oben genannter Biogasanlage verwendete Gülle wird im Einklang mit den einschlägigen Regeln
des Fachrechts nach der Vergärung in der Biogasanlage als Gärprodukt auf landwirtschaftliche Flächen
ausgebracht.

Die in der o. g. Biogasanlage verwendete Gülle wird als Gärprodukt

ausschließlich auf Flächen, die vom Inhaber/Betreiber der Biogasanlage bewirtschaftet werden, oder des
gülleerzeugenden Betriebes ausgebracht (Anlage C ist nicht erforderlich)

teilweise oder vollständig an Dritte abgegeben. Zwischen dem Betreiber der Biogasanlage und dem/den
abnehmenden Betrieb(en) besteht eine Vereinbarung über die Abgabe/Abnahme des Gärproduktes (Anlage C)

teilweise oder vollständig an eine Güllebörse abgegeben. Vermittlungsgarantien der Güllebörse liegen vor.
(Anlage C ist nicht erforderlich)

DatumOrt

Rechtsverbindliche Unterschrift(en) des
Betriebsinhabers bzw. des gesetzlichen Vertreters
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*) Vom Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft empfohlene Vordrucke, die vom Fachverband Biogas e. V.
für seine Mitglieder erstellt wurden



Anlage C *)
Abnahmeerklärung von Gülle/Gärprodukt durch Dritte
(vom Abnehmer der Gülle/Gärprodukt auszufüllen)

Betrieb, der Gülle/Gärprodukt aufnimmt
Name Betrieb

Name, Vorname des
Betriebsleiters bzw.
des gesetzl. Vertreters

Straße, Nr.

PLZ, Ort

mit der
Land Landkreis Gemeinde Betrieb

Registriernummer
Viehverkehrsverordnung

Betrieb bzw. Biogasanlage, der Gülle/Gärprodukt abgibt

Name des Betriebes/
der Anlage

Straße, Nr.

PLZ, Ort

mit der
Land Landkreis Gemeinde Betrieb

Registriernummer
Viehverkehrsverordnung

Zulassungsnummer nach Art. 24 der VO
(EG) 1069/2009 (bzw. Art. 15 VO (EG)
1774/2002)

Hiermit wird versichert, dass eine Vereinbarung über die Abnahme von

G
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besteht.
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Weiterhin wird versichert, dass im aufnehmenden Betrieb ausreichend Verwendungskapazitäten vorhanden sind
und die Gülle bzw. das Gärprodukt im Einklang mit den einschlägigen Regelungen des Fachrechts auf
landwirtschaftlichen Flächen verwendet wird.

DatumOrt

Rechtsverbindliche Unterschrift(en) des
Betriebsinhabers bzw. des gesetzlichen Vertreters

*) Vom Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft empfohlene Vordrucke, die vom Fachverband Biogas e. V.
für seine Mitglieder erstellt wurden

Betriebsnummer Agrarförderung

nachfolgend genannte Biogasanlage

nachfolgend genannter Betrieb

Betriebsnummer Agrarförderung

Gärprodukt Gülle



Anlage lll

M usterbeispiele und Ausfüllhinweise

zur Erklärung der Nebenprodukteigenschaft von Gülle zur Verwendung in
Biogasanlagen durch den gülleerzeugenden Betrieb gegenüber der
zuständigen Behörde

vom Fachverband Biogas e. V. für seine Mitglieder erstellt und vom
Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft als
Orientierungshilfe zur Erstellung der Erklärung empfohlen
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Erklärung zur Nebenprodukteiqenschaft von Gülle *l

(Vom Erzeuger der Gülle auszufüllen)

Hiermit erkläre ich,

Mustermann, Max

1

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Oft

dass die in unten genanntem Betrieb erzeugte Gülle im Sinne der VO (EG) 1069/2009 die
Nebenprodukteigenschaften gemäß $ 4 KrWG erfüllt. lnsbesondere ist sichergestellt, dass

1. die Gülle bzw. das erzeugte Gärprodukt weiter venruendet wird,
2. eine weitere, über ein normales industrielles Verfahren hinausgehende Vorbehandlung

hierfür nicht erforderlich ist,
3. die Gülle als integraler Bestandteil eines Herstellungsprozesses ezeugt wird und
4. die weitere Venruendung rechtmäßig ist. Die Gülle bzw. das Gärprodukt erfüllt alle für ihre

jeweilige Verwendung anzuwendenden Produkt-, Umwelt- und
Gesundheitsschutzanforderungen und ftihrt insgesamt nicht zu schädlichen Auswirkungen
auf Mensch und Umwelt.

Angaben zum Betrieb

Name des Betriebes

Straße, Nr.

PLZ, Ott

mit der

ustermann GbR

ispielstraße 1

X a"tr¡"Osnummer Agrarförderung

¡1 Registriernummeru Viehverkehrsverordnung

X l.n bin lnhaber des Betriebes

E l.n bin gesetzlicher Vertreter des Betriebes

lm Hinblick auf die gesicherte Ven¡vendung der Gülle füge ich
dieser Erklärung folgende Anlagen bei:

Xnnt"g"A:VenryendungvonGülleineinerBiogasanlage

n nnt.g" B: Venryendung von Gärprodukt auf ldw. Flächen

!nnt"g"C:Abnahmeerklärung(en)vonGülle/GärproduktdurchDritte

Datum

1.07.2013
Rechtsverbindliche Unterschrift(en) des
Betriebsinhabers bzw. des gesetzlichen Vertreters

-) Vom Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft empfohlene Vordrucke, die vom Fachverband Biogas e. V.
für seine Mitglieder erstellt wurden

Land Landkreis Gemeinde Betrieb

112 31415 617 I I 0 ,| 2
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Anlage A *)
Verwendung von Gülle in einer Biogasanlage
(Vom Erzeuger der Gülle auszufüllen)

G ü | leerzeugender Betrieb

Name Betrieb

Verwendung der erzeugten Gülle als Nebenprodukt gemäß $ 4 KrWG in einer
Biogasanlage

I f OO o/o der erzeugten Gülle wird in der folgenden Biogasanlage venrendet

Die ezeugte Gülle wird an mehrere Abnehmer verteilt oder Teilmengen verbleiben im erzeugenden
Betrieb. Die ezeugte Gülle verteilt sich auf folgende Abnehmer:

E % des Gesamtaufkommens werden in anderen Biogasanlagen venruendet (Anlage A)

E % des Gesamtaufkommens werden im eigenen Betrieb auf eigenen Flächen ven¡¡endet

in der die Gülle verwendet wird

Mustermann GbR

1

|Ç| Die Biogasanlage ist Teil des gülleerzeugenden Betriebes bzw. wird
l¿-)J vom lnhaber des gülleerzeugenden Betriebes selbst bewirtschaftet

l-1 Zwischen dem Ezeuger der Gülle und dem Betreiber der Biogasanlage besteht einel-J Vereinbarung über die Abgabe/Abnahme von Gülle

Rücknahme und landwirtschaftliche Verwendung von Gärprodukt bzw. Gülle durch
den Gülleenzeuger

Die entsprechende Gärproduktmenge wird zu 100 o/o vom Erzeuger der Gülle zurückgenommen.

f\-1 Das zurückgenommene Gärprodukt sowie die unter Umständen nicht in einer Biogasanlage verwendete Gülle wird vollständig auf eigenen
l l Flächen im Einklang mit den einschlägigen Regelungen des Fachrechts ausgebracht

(Bei vollständiger Rücknahme und vollständiger VeMertung der erzeugten Güllemenge (als Gülle oder Gärprodukt)
auf eigenen Flächen sind die Anlagen B und C niqhl auszufüllen)

Es werden gg¡igg¡ als 1 00 % der entsprechenden Gärproduktmenge vom Erzeuger der Gülle zurückgenommen und/oder
die landwirtschaftliche Verwertung erfolgt auf Flächen Dritter.
Soweit die Verwertung der Gúlle bzw des Gärproduktes auf landwirtschaftlichen Flächen nicht in meiner Verantwortung liegt,
basiert meine Erklärung auf den diesbezüglich mir gegenüber abgegeben Versicherungen. (Anlage B bzw. C)

Ort Datum

1.07.2013
Rechtsverbindliche Unterschrift(en) des
Betriebsinhabers bzw. des gesetzlichen Vertreters

") Vom Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft empfohlene Vordrucke, die vom Fachverband Biogas e V.
fúr seine Mitglieder erstellt wurden

ustermann GbR

(Komplette Betriebsdaten siehe "Erklärung zur Nebenprodukeigenschaft von Gülle")

Biogasanlage,

Name des Anlage

Straße, Nr.

PLZ, Orl

Zulassungsnummer nach Art. 24 der VO (EG)
1069/2009 (bzw. Art. 15 VO (EG) 177412002) D Ell 1 2 3 4 5ll 6 7 I o 0 1



Anlage B *)

Verwendung von Gärprodukt auf Idw. Flächen
(Vom Betreiber der Biogasanlage auszufüllen)

Biogasanlage, in der die Gülle verwendet wird

Name der Anlage

Name, Vorname des
Anlagenbetreibers bzw.
des gesetzl. Vertreters

Straße, Nr.

PLZ,Ort

Zulassungsnummer nach Art. 24 der VO (EG)
1069/2009 (bzw. Art. 15 VO (EG) 177412002

Verwendung des Gärproduktes
Die in oben genannter Biogasanlage venruendete Gülle wird im Einklang mit den einschlägigen Regeln
des Fachrechts nach der Vergärung in der Biogasanlage als Gärprodukt auf landwirtschaftliche Flächen
ausgebracht.

Die in der o. g. Biogasanlage venruendete Gülle wird als Gärprodukt

ausschließlich auf Flächen, die vom lnhaber/Betreiber der Biogasanlage bewirtschaftet werden, oder des
gülleezeugenden Betriebes ausgebracht (Anlage C ist nicht erforderlich)

rl

l-'1 teilweise oder vollständig an Dritte abgegeben. Zwischen dem Betreiber der Biogasanlage und dem/den
l-J abnehmenden Betrieb(en) besteht eine Vereinbarung über die Abgabe/Abnahme des Gärproduktes (Anlage C)

teilweise oder vollständig an eine Güllebörse abgegeben. Vermittlungsgarantien der Güllebörse liegen vor.
(Anlage C ist nicht erforderlich)

*) Vom Sächsischen Staatsministerium fúr Umwelt und Landwirtschaft empfohlene Vordrucke, die vom Fachverband Biogas e. V
für seine Mitglieder erstellt wurden

il

Datum

Rechtsverbindliche Unterschrift(en) des
Betriebsinhabers bzw. des gesetzlichen Vertreters



Anlage C *)

Abnahmeerklärung von Gülle/Gärprodukt durch Dritte
(vom Abnehmer der Gülle/Gärprodukt auszufúllen)

Betrieb, der Gülle/Gärprodukt aufnimmt

Name Betrieb

Name, Vorname des
Betriebsleiters bzw.
des gese2l. Vertreters

Straße, Nr.

PLZ, Ort

mit der

! a"tri"o"nummer Agrarförderung

ll Registriernummerl-J Viehverkehrsverordnung

Betrieb bzw. Biogasanlage, der Gülle/Gärprodukt abgibt

! nachfolgend genannte Biogasanlage

f] nacnfolgend genannter Betrieb

Name des Betriebes/
der Anlage

Straße, Nr.

PLZ,Ort

mit der

Zulassungsnummer nach Art. 24 der VO
(EG) 1069/2009 (bzw. Art. 15 VO (EG)
't774t2002)

Hiermit wird versichert, dass eine Vereinbarung über die Abnahme von

! carprooukt

besteht.

Weiterhin wird versichert, dass im aufnehmenden Betrieb ausreichend Venrendungskapazitäten vorhanden sind
und die Gülle bzw. das Gärprodukt im Einklang mit den einschlägigen Regelungen des Fachrechts auf
landwirtschaftlichen Flächen venruendet wird.

Land Landkreis Gemeinde Betrieb

Land Landkreis Gemeinde Betrieb

! e"tri"o.nummer Ag rarförderung

ll Registriernummerl-J Viehverkehrsverordnung

:) ll
J:r
t:
!: -.{-
-t;

Rechtsve¡bindliche Unterschrift(en) des
Betriebsinhabers bzw. des gesetzlichen Vertreters

-) Vom Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft empfohlene Vordrucke, die vom Fachverband Biogas e. V.
für seine Mitglieder erstellt wurden

I

Datum



hei5 pi:e ( A)

termann, Max

1

Erklärunc, zuÍ Nebenorodukteiqenschaft von Gülle *)

(Vom Ezeuger der Gülle auszufüllen)

Hiermit erkläre ich,

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Oft

Straße, Nr.

PLZ, Ort

mit der

dass die in unten genanntem Betrieb erzeugte Gülle im Sinne der VO (EG) 1069i2009 die
Nebenprodukteigenschaften gemäß $ 4 KrWG erfüllt. lnsbesondere ist sichergestellt, dass

1. die Gülle bzw. das ezeugte Gärprodukt weiter verwendet wird,
2. eine weitere, über ein normales industrielles Verfahren hinausgehende Vorbehandlung

hierfür nicht erforderlich ist,
3. die Gülle als integraler Bestandteil eines Herstellungsprozesses ezeugt wird und
4. die weitere Venryendung rechtmäßig ist. Die Gülle bzw. das Gärprodukt erfüllt alle für ihre

jeweilige Verwendung anzuwendenden Produkt-, Umwelt- und
Gesundheitsschutzanforderungen und ftihrt insgesamt nicht zu schädlichen Auswirkungen
auf Mensch und Umwelt.

Angaben zum Betrieb

Name des Betriebes ustermann GbR

Land Landkreis Gemeinde Behieb

1 2 3 4 5 o 7 I I 0 1 2

1

X g"tr¡"osnummer Agrarförderung

¡-1 Registriernummeru Viehverkehrsverordnung

X l.n bin lnhaber des Betriebes

E l.n bin gesetzlicher Vertreter des Betriebes

lm Hinblick auf die gesicherte Venvendung der Gülle füge ich
dieser Erklärung folgende Anlagen bei:

Xnnt'g"A:VenruendungvonGülleineinerBiogasanlage

E Rnt"g" B: Verwendung von Gärprodukt auf ldw. Flächen

Ennt.g"C:Abnahmeerklärung(en)vonGülle/GärproduktdurchDritte

Ort Datum

.07.2013
Rechtsverbindliche Unterschrift(en) des
Betriebsinhabers bzw des geseÞlichen Vertreters

-) Vom Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft empfohlene Vordrucke, die vom Fachverband Biogas e V
für se¡ne Mitglieder erstellt wurden

u'L 'Li'(/-c'(þ ( t,



Anlage A *)
Verwendung von GÍ,ille in einer Biogasanlage
(Vom Erzeuger der Gülle auszufüllen)

G ü I leer¿eu gender Betrieb

Name Betrieb

Verwendung der erzeugten Gülle als Nebenprodukt gemäß $ 4 KrWG in einer
Biogasanlage

X f OO % der erzeugten Gülle wird in der folgenden Biogasanlage venruendet

Die ezeugte Gülle wird an mehrere Abnehmer verteilt oder Teilmengen verbleiben im erzeugenden
Betrieb. Die erzeugte Gülle verteilt sich auf folgende Abnehmer:

E % des Gesamtaufkommens werden in der folgenden Biogasanlage venruendet

E % des Gesamtaufkommens werden in anderen Biogasanlagen venruendet (Anlage A)

E % des Gesamtaufkommens werden im eigenen Betrieb auf eigenen Flächen verwendet

E % des Gesamtaufkommens werden auf Flächen Dritter ven¡øendet (Anlage C)

in der die Gülle venvendet wird

B GmbH

1

GbR

(Komplette Betriebsdaten siehe "Erklärung zur Nebenprodukeigenschaft von Gülle")

Biogasanlage,

Name des Anlage

Straße, Nr.

PLZ, Ott

n
x

Zulassungsnummer nach Art. 24 der VO (EG)
1069/2009 (bzw. Art. 15 VO (EG) 177412002)

Die Biogasanlage ist Teil des gülleerzeugenden Betriebes bzw. wird
vom lnhaber des gülleerzeugenden Betriebes selbst bewirtschaftet

Zwischen dem Erzeuger der Gülle und dem Betreiber der Biogasanlage besteht eine
Vereinbarung über die Abgabe/Abnahme von Gülle

Rücknahme und landwirtschaftliche Veruvendung von Gärprodukt bzw. Gülle durch
den Gülleerzeuger

Die entsprechende Gärproduktmenge wird zu 100 o/o vom Erzeuger der Gülle zurúckgenommen

f\-t Das zurückgenommene Gärprodukt sowie die unter Umständen nicht in einer Biogasanlage veruendete Gülle wird vollständig auf eigenen

l l Flächen im Einklang mit den einschlågigen Regelungen des Fachrechts ausgebracht.
(Bei vollständiger Rûcknahme und vollständiger Verwertung der erzeugten Güllemenge (als Gülle oder Gärprodukt)
auf eigenen Flächen sind die Anlagen B und C ¡igþl auszufüllen)

Es werden gg¡igg¡ als 1 00 % der entsprechenden Gärproduktmenge vom Erzeuger der Gúlle zurückgenommen und/oder
die landwirtschaftliche Ven¡vertung erfolgt auf Flächen Dritter
Soweit die Verwertung der Gülle bzw des Gärproduktes auf landwirtschaftlichen Flächen nicht in meiner Verantwortung liegt,
basiert meine Erklärung auf den diesbezüglich mir gegenüber abgegeben Versicherungen (Anlage B bzw. C)

Datum

01.07.2013
Rechtsverbindliche Unterschrift(en) des
Betriebsinhabers bzw. des gesetzlichen Vertreters

.) Vom Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft empfohlene Vordrucke, die vom Fachverband Biogas e V
für seine Mitglieder erstellt wurden

D E 0 I 8 7 6 5 4 3 2ll I 0

Ort



Anlage B *)

Verwendung von Gärprodukt auf ldw. Flächen
(Vom Betreiber der Biogasanlage auszufüllen)

Biogasanlage, in der die Gülle verwendet wird

Name der Anlage

Name, Vorname des
Anlagenbetreibers bzw.
des gesetzl. Vertreters

Straße, Nr.

PLZ, Oll

Zulassungsnummer nach Art. 24 der VO (EG)
1069/2009 (bzw. Art. 15 VO (EG) 177412002

Verwendung des Gärproduktes
Die in oben genannter Biogasanlage venruendete Gülle wird im Einklang mit-den einschlägigen Re_geln

des Fachrechts nach der Vergäru rg in der Biogasanlage als Gärprodukt auf landwirtschaftliche Flächen
ausgebracht.

Die in der o. g. Biogasanlage venarendete Gülle wird als Gärprodukt

l-l ausschließlich auf Flächen, die vom lnhaber/Betreiber der Biogasanlage bewirtschaftet werden, oder des
lJ gülleerzeugenden Betriebes ausgebracht (Anlage C ist nicht erforderlich)

teilweise oder vollständig an Dritte abgegeben. Zwischen dem Betreiber der Biogasanlage und dem/den
Ll abnehmenden Betrieb(en) besteht einè Vereinbarung über die Abgabe/Abnahme des Gärproduktes (Anlage C)

f-l teilweise oder vollständig an eine Güllebörse abgegeben. Vermittlungsgarantien der Güllebörse liegen vor.
l-r (Anlage C ist nicht erforderlich)

.) Vom Sächsischen Staaisministerium fúr Umwelt und Landwirtschaft empfohlene Vordrucke, die vom Fachverband Biogas e. V.
für seine Mitglieder erstellt wurden

Datum

Rechtsverbindliche Unterschrift(en) des
Betriebsinhabers bzw. des gese2lichen Vertreters



Anlage C *)

Abnahmeerklärung von Gülle/Gärprodukt durch Dritte
(vom Abnehmer der Gülle/Gärprodukt auszufüllen)

Betrieb, der Gülle/Gärprodukt aufnimmt

Name Betrieb

Name, Vorname des
Betriebsleiters bzw.
des gesetzl. Vertreters

Straße, Nr.

PLZ,Oñ

mit der

! a"tri"o.nummer Agrarförderung

ll Registriernummerl-J Viehverkehrsverordnung

Betrieb bzw. Biogasanlage, der Gülle/Gärprodukt abgibt

n nachfolgend genannte Biogasanlage

! nachfolgend genannter Betrieb

Name des Betriebes/
der Anlage

Straße, Nr.

PLZ, Ort

mit der

Land Landkreis Gemeinde Betrieb

Land Landkreis Gemernde Betrieb

! e"tri"ornummer Agrarförderung

ll Registriernummerl-J Viehverkehrsverordnung

Zulassungsnummer nach Art. 24 der YO
(EG) 1069/2009 (bzw. Art. 15 VO (EG)
1774t2002)

Hiermit wird versichert, dass eine Vereinbarung über die Abnahme von

! carproourt ! ourr"

besteht.

Weiterhin wird versichert, dass im aufnehmenden Betrieb ausreichend Vennrendungskapazitäten vorhanden sind
und die Gülle bzw. das Gärprodukt im Einklang mit den einschlägigen Regelungen des Fachrechts auf
landwirtschaftlichen Flächen verwendet wird.

Rechtsverbindliche Unterschrift(en) des
Betriebsinhabers bzw. des geseÞlichen Vertreters

-) Vom Sächsischen Staatsmin¡ster¡um für Umwelt und Landwirtschaft empfohlene Vordrucke, die vom Fachverband Biogas e. V.
für seine Mitglieder erstellt wurden

I

Datum



Seis'¡t;e( 3

(Vom Erzeuger der Gülle auszufüllen)

Hiermit erkläre ich,

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ott

stermann, Max

1

stermann GbR

1

Beispi

dass die in unten genanntem Betrieb erzeugte Gülle im Sinne der VO (EG) 106g/200g die
Nebenprodukteigenschaften gemäß $ 4 KrWG erfüllt. lnsbesondere ist sichergestellt, dass

1. die Gülle bzw. das erzeugte Gärprodukt weiter venryendet wird,
2. eine weitere, über ein normales industrielles Verfahren hinausgehende Vorbehandlung

hierfür nicht erforderlich ist,
3. die Gülle als integraler Bestandteil eines Herstellungsprozesses ezeugt wird und
4. die weitere Venryendung rechtmäßig ist. Die Gülle bzw. das Gärprodukt erfüllt alle für ihre

jeweilige Venuendung anzuwendenden produkt-, Umwelt- und
Gesundheitsschulzanforderungen und führt insgesamt nicht zu schädlichen Auswirkungen
auf Mensch und Umwelt.

Angaben zum Betrieb

Name des Betriebes

Straße, Nr.

PLZ, Ort

mit der

Land Landkreis Gemeindê Betrieb

1 2 3 4 5 b 7 I I 0 1 2
X g"tri"nsnummer Agrarförderung

¡1 Registriernummeru Viehverkehrsverordnung

X l.n bin lnhaber des Betriebes

! l"n bin gesetzlicher Vertreter des Betriebes

lm Hinblick.auf die gesicherte Venryendung der Gülle füge ich
dieser Erklärung folgende Anlagen bei:

Xlnnt'g"A:VenuendungvonGülleineinerBiogasanlage

X nntrg" B: Venrvendung von Gärprodukt auf ldw. Flächen

nnnt'g"C:Abnahmeerklärung(en)vonGülle/GärproduktdurchDritte

Ort Datum

1.07.2013
Rechtsverbindliche Unterschrift(en) des
Betriebsinhabers bzw. des gesetzlibhen Vertreters

*) 
lom Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft empfohlene Vordrucke, die vom Fachverband Biogas e. V.
für seine Mitglieder erstellt wurden

I't L u--¿ '\-i'ç"*1(t



Anlage A *)
Venrendung von Gtille in einer Biogasanlage
(Vom Erzeuger der Gülle auszufüllen)

Gülleerzeugender Betrieb

Name Betrieb

Veruvendung der erzeugten Gülle als Nebenprodukt gemäß $ 4 KrWG in einer
Biogasanlage

I f OO % der erzeugten Gülle wird in der folgenden Biogasanlage venruendet

Die erzeugte Gülle wird an mehrere Abnehmer verteilt oder Teilmengen verbleiben im erzeugenden
Betrieb. Die erzeugte Gülle verteilt sich auf folgende Abnehmer:

t] % des Gesamtaufkommens werden in der folgenden Biogasanlage venirrendet

E % des Gesamtaufkommens werden in anderen Biogasanlagen venvendet (Anlage A)

E % des Gesamtaufkommens werden im eigenen Betrieb auf eigenen Flächen venruendet

E % des Gesamtaufkommens werden auf Flächen Dritter venruendet (Anlage C)

in der die Gülle verwendet wird

n GbR

(Komplette Betriebsdaten siehe "Erklärung zur Nebenprodukeigenschaft von GÛlle")

Biogasanlage,

Name des Anlage

Straße, Nr.

PLZ, Ott

ion GmbH

1

Zulassungsnummer nach Art. 24 der VO (EG)
1069/2009 (bzw. Art. 15'VO (EG) 1774t2002)

l-l Die Biogasanlage ist Teil des gülleerzeugenden Betriebes bzw. wirdl-J vom lnhaber des gülleerzeugenden Betriebes selbst bewirtschaftet

M Zwischen dem Ezeuger der Gülle und dem Betreiber der Biogasanlage besteht eine
l l Vereinbarung über die Abgabe/Abnahn e von Gülle

Rücknahme und landwirtschaftliche Venrendung von Gärprodukt bzw. Gülle durch
den GülleeÌzeuger

Die entsprechende Gärproduktmenge wird zu 100 To vom Erzeuger der Gülle zurückgenommen.
Das zurückgenommene Gärprodukt sowie die unter Umständen nicht in einer Biogasanlage verwendete Gülle wird vollständig auf eigenen

ll Flächen im Einklang mit den einschlägigen Regelungen des Fachrechts ausgebrecht.

(Bei vollständiger Rücknahme und vollständiger Verwertung der erzeugten Güllemenge (als Gülle oder Gárprodukt)

auf eigenen Flächen sind die Anlagen B und C nighl auszufüllen)

Es werden wenioer als 1 00 % der entsprechenden Gärproduktmenge vom Erzeuger der Gülle zurückgenommen und/oder

die landwirtschaftliche Verwertung erfolgt auf Flächen Dritter.
Soweit die Verwertung der Gülle bzw. des Gärproduktes auf landwirtschaftlichen Flächen nicht in meiner Verantwortung liegt,

basiert meine Erklärung auf den diesbezüglich mir gegenüber abgegeben Versicherungen. (Anlage B bzw C)

Datum

1.07.2013
Rechtsverbindliche Unterschrift(en) des
Betr¡ebs¡nhabers bzw des gesetzlichen Vertreters

-) Vom Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft empfohlene Vordrucke, die vom Fachverband Biogas e V
fijr seine Mitglieder erstellt wurden

D E 0 I 8 7 6ll 5 4 3 2 1 0

Ort
( / l, .,.(

¡'4'-- (fttL u-l \-



Anlage B *)
Verwendung von Gärprodukt auf ldw. Flächen
(Vom Betreiber der Biogasanlage auszufüllen)

Biogasanlage, in

Name der Anlage

Name, Vorname des
Anlagenbetreibers bzw.
des gesetzl. Vertreters

Straße, Nr.

PLZ, Ort

der die Gülle verwendet wird

ion GmbH

aße 1

Zulassungsnummer nach Art. 24 der VO (EG)
1069/2009 (bzw. Art. 15 VO (EG) 177412002 D E 0 I 8ll 7 6 5 4 3 2ll1 0

Verwendung des Gärproduktes
Die in oben genannter Biogasanlage.venryendete Gülle wird im Einklang mit den einschlägigen Regeln
des Fachrechts nach der Vergärung in der Biogasanlage als Gärprodukt auf landwirtschaitllche Flãchen
ausgebracht.

Die in der o. g. Biogasanlage venruendete Gülle wird als Gärprodukt

|!| ausschließlich auf Flächen, die vom lnhaber/Betreiber der Biogasanlage bewirtschaftet werden, oder desl l gülleerzeugenden Betriebes ausgebracht (Anlage C ist nicht erforderlich)

f-l teilweise oder vollständig an Dritte abgegeben. Zwischen dem Betreiber der Biogasanlage und dem/denl-J abnehmenden Betrieb(en) besteht eine Vereinbarung über die Abgabe/Abnahme des Gårproduktes (Anlage C)

l-l teilweise oder vollständig an eine Güllebörse abgegeben. Vermittlungsgarantien der Güllebörse liegen vor.r-¡ (Anlage C ist nicht erforderlich)

Ort
sen

Datum

1.07.2013

''l',- l-(;''L,'
I

Rechtsverbindliche Unterschrift(en) des
Betriebsinhabers bzw. des gesetzlichen Vertreters

.)_Vom Sächsischen Staats_m¡n¡sterium für Umwelt und Landwirtschaft empfohlene Vordrucke, die vom Fachverband Biogas e. V
für seine Mitglieder erstellt wurden



Anlage G *)

Abnahmeerklärung von Gülle/Gärprodukt durch Dritte
(vom Abnehmer der Gülle/Gärprodukt auszufüllen)

Betrieb, der Gülle/Gärprodukt aufnimmt

Name Betrieb

Name, Vorname des
Betriebsleiters bzw.
des gesetzl. Vertreters

Straße, Nr.

PLZ, Ort

mit der
Land Landkreis Gemeinde Betrieb

Land Landkreis Gemeinde Betrieb

! e"tri"ornummer Agrarförderung

l-] ReoistriernummerlJ Y¡s-hys,¡eh rsverord n u n g

Zulassungsnummer nach Art. 24 der VO
(EG) 1069/2009 (bzw. Art. 15 VO (EG)
1774t2002)

Hiermit wird versichert, dass eine Vereinbarung über die Abnahme von

! carproourt Gülle

besteht.

Weiterhin wird versichert, dass im aufnehmenden Betrieb ausreichend Venrrrendungskapazitäten vorhanden sind
und die Gülle bzw. das Gärprodukt im Einklang mit den einschlägigen Regelungen des Fachrechts auf
landwirtschaftlichen Flächeir venuendet wird.

Ort

Rechtsverbindliche Unterschrift (en) des
Betriebsinhabers bzw. des gesetzlichen Vertreters

') Vom Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft empfohlene Vordrucke, die vom Fachverband Biogas e. V.
für seine Mitglieder erstellt wurden

n g"tr¡"¡.nummer Agrarförderung

ll Registriernummerl-J Viehverkehrsverordnung

Betrieb bzw. Biogasanlage, der Gülle/Gärprodukt abgibt

f] nachfolgend genannte Biogasanlage

l-l nachfolgend genannter Betrieb

Name des Betriebes/
der Anlage

Straße, Nr.

PLZ, OtI

mit der

il I

Datum



3ø,s ¡>,e I Ç

Erkläruns zur Nebenorodukteioenschaft von Gülle *l

(Vom Erzeuger der Gülle auszufüllen)

Hiermit erkläre ich,

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ott

ustermann, Max

1

dass die in unten genanntem Betrieb erzeugte Gülle im Sinne der VO (EG) 1069/2009 die
Nebenprodukteigenschaften gemäß $ 4 KrWG erfüllt. lnsbesondere ist sichergestellt, dass

1. die Gülle bzw. das erzeugte Gärprodukt weiter verwendet wird,
2. eine weitere, über ein normales industrielles Verfahren hinausgehende Vorbehandlung

hierfür nicht erforderlich ist,
3. die Gülle als integraler Bestandteil eines Herstellungsprozesses ezeugt wird und
4. die weitere Venrvendung rechtmäßig ist. Die Gülle bzw. das Gärprodukt erfüllt alle für ihre

jeweilige Venruendung anzuwendenden Produkt-, Umwelt- und
Gesundheitsschutzanforderungen und führt insgesamt nicht zu schädlichen Auswirkungen
auf Mensch und Umwelt.

Angaben zum Betrieb

Name des Betriebes

Straße, Nr.

PLZ, Ott

mit der

Land Landkreis Gemeinde Betrieb

112 31415 617 I I 0 1 2

termann GbR

1

orf

X a.tr¡"Osnummer Agrarförderung

¡¡ Registriernummeru Viehverkehrsverordnung

X l.n bin lnhaber des Betriebes

n t.n bin gesetzlicher Vertreter des Betriebes

lm Hinblick auf die gesicherte Venvendung der Gülle füge ich
dieser Erklärung folgende Anlagen bei:

Xnnt"g"A:VenryendungvonGülleineinerBiogasanlage

X nnt"g" B: Venruendung von Gärprodukt auf ldw. Flächen

Xnnt"g"C:Abnahmeerklärung(en)vonGülle/GärproduktdurchDritte

Datum
.07.2013

Rechtsverbindliche Unterschrift (en) des
Betriebsinhabers bzw. des geseÞlichen Vertreters

-) Vom Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft empfohlene Vordrucke, die vom Fachverband Biogas e V.
für seine Mitglieder erstellt wurden



Anlage A *)
Venrendung von Gülle in einer Biogasanlage
(Vom Erzeuger der Gülle auszufüllen)

Gülleerzeugender Betrieb

Name Betrieb

Verwendung der erzeugten Gülle als Nebenprodukt gemäß $ 4 KrWG in einer
Biogasanlage

! f OO % der erzeugten Gülle wird in der folgenden Biogasanlage veruendet

Die erzeugte Gülle wird an mehrere Abnehmer verteilt oder Teilmengen verbleiben im erzeugenden
Betrieb. Die erzeugte Gülle verteilt sich auf folgende Abnehmer:

E % des Gesamtaufkommens werden in der folgenden Biogasanlage verwendet

E % des Gesamtaufkommens werden in anderen Biogasanlagen venryendet (Anlage A)

E % des Gesamtaufkommens werden im eigenen Betrieb auf eigenen Flächen veruvendet

E % des Gesamtaufkommens werden auf Flächen Dritter venrendet (Anlage C)

Biogasanlage, in der die Gülle verwendet wird

Name des Anlage

Straße, Nr.

PLZ, Orl

GmbH

'aße 1

Zulassungsnummer nach Art. 24 der VO (EG)
1069/2009 (bzw. Art. 15 VO (EG) 177412002) D Ell 0 I 8 7 6ll 5 4 3 2ll1 0

Die Biogasanlage ist Teil des gülleerzeugenden Betriebes bzw. wird
vom lnhaber des gülleerzeugenden Betriebes selbst bewirtschaftet

Zwischen dem Ezeuger der Gülle und dem Betreiber der Biogasanlage besteht eine
Vereinbarung über die Abgabe/Abnahme von Gülle

Rücknahme und landwirtschaftliche Verwendung von Gärprodukt bzw. Gülle durch
den Gülleerzeuger

Die entsprechende Gårproduktmenge wird zu 1O0 o/o vom Erzeuger der Gülle zurúckgenommen.
Das zurückgenommene Gärprodukt sowie die unter Umständen nicht in einer Biogasanlage veruendete Gülle wird vollständig auf eigenen

ll Flächen im Einklang mit den einschlägigen Regelungen des Fachrechts ausgebracht

(Be¡ vollständiger Rücknahme und vollständiger Veruertung der erzeugten Güllemenge (als Gülle oder Gärprodukt)
auf eigenen Flächen sind die Anlagen B und C ¡igþl auszufüllen)

Es werden gg¡igg¡ als 1 00 % der entsprechenden Gärproduktmenge vom Erzeuger der Gülle zurückgenommen und/oder
die landwirtschaftliche Verwertung erfolgt auf Flächen Dritter.
Soweit die Verwertung der Gülle bzw, des Gärproduktes auf landwirtschaftlichen Flächen nicht in meiner Verantwortung liegt,

basiert meine Erklärung auf den diesbezüglich mir gegenúber abgegeben Versicherungen. (Anlage B bzw C)

Datum

.07.2013
I\ U

Rechtsverbindliche Unterschrift(en) des
Betriebsinhabers bzw. des gesetzlichen Vertreters

.) Vom Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft empfohlene Vordrucke, die vom Fachverband Biogas e. V
für seine Mitglieder erstellt wurden

termann GbR

(Komplette Betriebsdaten siehe "Erklärung zur Nebenprodukeigenschaft von Gülle")

I i,', '/ul u, l-- IL LOrt



Anlage B *)
Verwendung von Gärprodukt auf ldw. Flächen
(Vom Betreiber der Biogasanlage auszufüllen)

Biogasanlage, in

Name der Anlage

Name, Vorname des
Anlagenbetreibers bzw.
des gesetzl. Vertreters

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Zulassungsnummer nach Art. 24 der VO (EG)
1069/2009 (bzw. Art. l5 VO (EG) 177412002 D E 0 I 8ll 7 6ll 5 4 3 2 1 0

Verwendung des Gärproduktes
Die in oben genannter Biogasanlage verwendete Gülle wird im Einklang mit den einschlägigen Regeln
des Fachrechts nach der Vergärung in der Biogasanlage als Gärprodukt auf landwirtschaftliche Flächen
ausgebracht.

der die Gülle verwendet wird

as ion GmbH

Bernd

ße1

usen

Die in der o. g. Biogasanlage venruendete Gülle wird als Gärprodukt

- ausschließlich auf Flächen, die vom lnhaber/Betreiber der Biogasanlage bewirtschaftet werden, oder desl-J gülleerzeugenden Betriebes ausgebracht (Anlage C ist Aþþ! erforderlich)

lvl teilweise oder vollständig an Dritte abgegeben. Zwischen dem Betreiber der Biogasanlage und dem/denl l abnehmenden Betrieb(en) besteht eine Vereinbarung über die Abgabe/Abnahme des Gärproduktes (Anlage C)

f-l teilweise oder vollständig an eine Güllebörse abgegeben. Vermittlungsgarantien der Güllebörse liegen vor.r-¡ (Anlage C ist nicht erforderlich)

Ort
sen

Datum

1.07.2013

') Vom Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft empfohlene Vordrucke, die vom Fachverband Biogas e. V
fúr seine Mitglieder erstellt wurden

Rechtsverbindliche Unterschrift(en) des
Betriebsinhabers bzw. des gesetzilchen Vertreters



Anlage C *)

Abnahmeerklärung von Gülle/Gärprodukt durch Dritte
(vom A.þtreh.@e¡ der Gülle/Gärprodukt auszufüllen)

Betrieb, der Gülle/Gärprodukt aufnimmt

betrieb GbR

, Axel

1

Name Betrieb

Name, Vorname des
Betriebsleiters bzw.
des gesetzl. Vertreters

Straße, Nr.

PLZ, Ott

mit der

GmbH

Land Landkreis Gemeinde Betrieb

1 2 3 4 5 6 7 I I 0 1 3

Land Landkreis Gemeinde Bekieb

l-l g"tri"b.nummer Ag rarförderung

ll Registriernummerl-l Viehverkehrsverordnung

Ort Datum

.07.2013
Rechtsverbindliche Unterschrift(en) des
Betriebsinhabers bzw. des gesetzlichen Vertreters

*)-Vom Säch_sìschen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft empfohlene Vordrucke, die vom Fachverband Biogas e. V
für seine Mitglieder erstellt wurden

orf

[l a"tri"ornummer Agrarförderung

ll Registriernummerl-J Viehverkehrsverordnung

Betrieb bzw. Biogasanlage, der Gülle/Gärprodukt abgibt

[l nachfolgend genannte B¡ogasanlage

! nachfolgend genannter Betrieb

Name des Betriebes/
der Anlage

Straße, Nr.

PLZ, Oft

mit der

Zulassungsnummer nach Art. 24 der VO
(EG) 1069/2009 (bzw. Art. 15 VO (EG)
1774t2002)

Hiermit wird versichert, dass eine Vereinbarung über die Abnahme von

I carproourt

besteht.

Weiterhin wird versichert, dass im aufnehmenden Betrieb ausreichend Venruendungskapazitäten vorhanden sind
und die Gülle bzw. das Gärprodukt im Einklang mit den einschlägigen Regelungen-des Fachrechts auf
landwi rtschaft I ichen Flächen ven¡rendet wird.

1

D E 0 9 8 7 b 5 4 3 2ll 1 0
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Ausfüllhinwe¡se zur Erklärung der Nebenprodukteigenschaft von Gülle

Am 'f . Juni 2012 ist das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) in Kraft getreten. Gülle, die zur Verwen-
dung in einer Biogasanlage bestimmt ist, unterliegt seit diesem Zeitpunkt dem Geltungsbereich des
Abfallrechts (Rückausnahme $ 2 Abs. 2 Nr. 2 KrWG).

Soweit die ezeugte Gülle als Abfall einzustufen wäre, ergäben sich im Gegensatz zu dírekt landwirt-
schaftlich venruendeter Gülle zusätzliche abfall- und genehmigungsrechtliche Anforderungen bei
Transport, Lagerung und dem Einsatz von Gülle in Biogasanlagen. Um diese juristische Ungleichbe-
handlung gleicher Stoffströme aufzuheben, wurden vom Bundesumweltministerium und Bundesland-
wirtschaftsministerium gemeinsam mit den Ländern Vollzugshinweise erarbeitet, die eine Einstufung
der Gülle als Nebenprodukt gemäß $ 4 Abs. 1 KrWG ermöglichen.

Dazu ist vom Erzeuqer der Gülle zu prüfen und zu entscheiden, ob die von ihm ezeugte und in einer
Biogasanlage verwendete Gülle die Kriterien für eine Nebenprodukteigenschaft erfüllt.

Wesentlich für eine Nebenprodukteigenschaft ist, dass

a) die Gülle in einer Biogasanlage verwendet wird und
b) die legale landwirtschaftliche Verwendung des aus der Gülle entstandenen Gärproduktes si-

chergestellt ist. Eine legale landwirtschaftliche Venruertung setzt ausreichende Verwendungs-
kapazitäten voraus.

c) Wird nur ein Teil der erzeugten Gülle in der Biogasanlage verwendet und der Rest der Gülle
direkt landwirtschaftlich verwertet, muss auch für den direkt landwirtschaftlich verwerteten Teil
der Gülle die legale landwirtschaftliche Verwertung sichergestellt sein.

Die Nebenprodukteigenschaft muss vom Erzeuoer der Gülle gegenüber der zuständigen Behörde
erklärt werden. Eine behördliche Feststellung oder ,,Zulassung" der Nebenprodukteigenschaft ist nicht
erforderlich. Jedoch kann die Erklärung von der zuständigen abfallwirtschaftlichen Behörde überprüft
werden.

Der Fachverband Biogas e.V. hat für die Erklärung zur Nebenprodukteigenschaft von Gülle Formular-
Vorlagen vorbereitet, die von dem Ezeuger der Gülle bei der für Abfallwirtschaft zuständigen Behörde
vorgelegt werden können.

Es handelt sich beiden Vorlagen um

- Die eigentliche Erklärung der Nebenprodukteigenschaft von Gülle durch den Gülle-Ezeuger
- Die Erklärung des Gülle-Erzeugers über die Verwendung der Gülle in einer Biogasanlage (Anlage A)
- Die Erklärung der Biogasanlage über die landwirtschaftliche Verwertung des Gärprodukts (Anlage B)
- Die Erklärung von Gülle oder Gärprodukte abnehmenden Betrieben über die legale landwirtschaftli-

che Verwertung der abgenommenen Mengen (Anlage C)

Welche der Anlagen der Erklärung beizufügen sind, ist abhängig vom individuellen Verwendungspfad.
lm Weiteren werden Hinweise gegeben, wie die Formulare auszufüllen sind:

I Erklärunq zur Nebenprodukteiqenschaft von Gülle (Mantelboqen)

Diese Erklärung ist von dem Ezeuger der Gülle, d.h. von dem lnhaber des Betriebes, in dem die Gül-
le anfällt, mit Angaben zur Person und dem landwirtschaftlichen Betrieb auszufüllen und zu unter-
schreiben. Mit dieser Erklärung wird gegenüber der zuständigen Behörde bestätigt, dass die in $ 4
Abs. 1 KrWG aufgestellten Kriterien alle erfüllt werden. Wird die Erklärung von einem gesetzlichen
Vertreter des landwirtschaftlichen Betriebes unterschrieben, ist dies in dem dafür vorgesehen Feld zu
kennzeichnen.

Zudem ist anzukreuzen, welche Anlagen beigefügt sind, die je nach Konstellation variieren können.
Verschiedenen Konstellationen werden mit den angehängten Fallbeispielen dargestellt. Auf diese wird
sich im weiteren Test Bezug genommen. ln Ledem Fall ist die ,,Anlage A: Venarendung von Gülle in
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einer Biogasanlage" auszufüllen, die den Einsatz der Gülle in einer Biogasanlage beschreibt und be-
stätigt. Wird die Menge der gelieferten Gülle nicht vollständig vom Ezeuger der Gülle als Gärprodukt
zurückgenommen, ist die ,,Anlage B: Venruendung von Gärprodukt auf landwirtschaftlichen Flächen"
anzukreuzen. Wenn in der Biogasanlage erzeugte Gärprodukte oder überschüssige Gülle von dem
gülleerzeugenden Betrieb an dritte landwirtschaftliche Betriebe abgegeben werden, ist die ,,Anlage C:
Abnahmeerklärung von Gülle/Gärprodukt durch Dritte" anzukreuzen und die Anzahl der abnehmenden
Betrieben, entsprechend der Anzahl der beigelegten Anlagen C, anzugeben.

2 Anlaqe A: Verwendunq von Gülle in einer Bioqasanlaqe

Die Anlage A ist ebenfalls von dem Erzeuger der Gülle auszufüllen und zu unterschreiben. Diese ist
zwingend für die Erklärung erforderlich. Hier werden Angaben zum gülleerzeugenden Betrieb sowie
zu Name, Standort und Zulassungsnummer der Biogasanlage gemacht. Des Weiteren wird angege-
ben, wie viel Prozent der erzeugten Gülle in der Biogasanlage eingesetzt werden.

lst die Biogasanlage Teil des gülleerzeugenden Betriebs bzw. wird diese hofintern von dem Erzeuger
der Gülle bewirtschaftet, ist das entsprechende Feld der Anlage A anzukreuzen (s. Beispiel 1). Die
Verwendung der Gülle lässt sich durch die Vorlage der Einsatzstofftagebücher stichprobenartig durch
die Behörde kontrollieren.Für diesen Fall sind keine Abnahmeverträge vorhanden und somit auch
nicht vorzulegen.

Bestehen Vereinbarungen über die Abgabe bzw. Abnahme der Gülle zwischen dem Erzeuger der
Gülle und dem Betreiber einer extern betriebenen Biogasanlage durch einen Dritten (andere natürli-
che Person als lnhaber des gülleerzeugenden Betriebes), ist das andere entsprechende Feld der An-
lage A anzukreuzen und die Menge der abgegebenen Gülle, die Tierart, von der die Gülle stammt,
und die Art des Kots anzugeben (s. Beispiel 2).

Wird die entsprechende Menge der gelieferten Gülle vollständig in Form der hergestellten Gärproduk-
te zurückgenommen, ist das ansprechende Feld der Anlage A anzukreuzen. Werden die zurückge-
nommenen Gärprodukte sowie nicht in einer Biogasanlage ven¡rendete Gülle vollständig auf Flächen
des landwirtschaftlichen Betriebes, in dem die Gülle angefallen ist, ausgebracht, sind keine weiteren
Anlagen auszufüllen.

Wird die entsprechende Gärproduktmenge nicht vollständig vom Erzeuger der Gülle zurückgenom-
men oder erfolgt die landwirtschaftliche Veruvertung der Gärprodukte oder nicht in einer Biogasanlage
ven¡¡endete Gülle auf Flächen Dritter, ist das entsprechende Feld der Anlage A anzukreuzen. Bei nicht
vollständiger Rücknahme ist die Anlage B vom Biogasanlagenbetreiber und Abgabe von Gärprodukte
oder Gülle an Dritte die Anlage C von den Gülle bzw. Gärproduktabnehmern auszufüllen und zu un-
terzeichnen.

3 Anlaqe B: Venirendunq von Gärprodukt auf landwirtschaftlichen Flächen

Die Anlage B ist vom Biogasanlagenbetreiber auszufüllen und zu unterschreiben, wenn die Menge der
gelieferten Gülle nicht vollständig vom Ezeuger der Gülle als Gärprodukt zurückgenommen, sondern
auf Flächen der externen Biogasanlage bzw. auf Flächen Dritter ausgebracht wird. Hierzu werden
Angaben zum Namen, Standort und Zulassungsnummer der Biogasanlage gemacht. Zudem wird
versichert, dass das erzeugte Gärprodukt im Einklang mit den einschlägigen Regeln des Fachrechts
auf landwirtschaftlichen Flächen ausgebracht wird.

Wird die Menge der in der Biogasanlage ven¡¡endeten Gülle als erzeugtes Gärprodukt ausschließlich
auf Flächen der Biogasanlage ausgebracht bzw. teilweise vom Ezeuger der Gülle zurrickgenommen,
ist das entsprechende Feld anzukreuzen. Anlage C muss nicht ausgefüllt werden (Beispiel 3).

Wird die Menge der in der Biogasanlage ven¡vendeten Gülle als erzeugtes Gärprodukt teilweise oder
vollständig an einen unabhängigen landwirtschaftlichen Betrieb zur dortigen Venvendung abgegeben,
ist das entsprechende Feld anzukreuzen und Versicherungen in Form der ,,Anlage C: Abnahmeerklä-
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rung von Gülle/Gärprodukt durch Dritte" von jedem abnehmenden landwirtschaftlichen Betrieb auszu-
füllen und der Erklärung beizulegen (Beispiel 4). Zudem sind Kopien über die Abnahmeverträge der
Erklärung als Anlage beizulegen.

4 Anlaqe G: Abnahmeerkläruno von Gülle/Gärprodukt durch Dritte

Die Anlage C ist von den abnehmenden landwirtschaftlichen Betrieben auszufüllen und zu unter-
schreiben, wenn in der Biogasanlage erzeugte Gärprodukte oder überschüssige Gülle von dem Gülle
erzeugenden Betrieb an dritte landwirtschafiliche Betriebe abgegeben werden. Dazu müssen Anga-
ben zum Namen, Standort und Betriebsnummer des entsprechenden landwirtschaftlichen Betriebs,
der die Gülle bzw. das Gärprodukt aufnimmt und zu dem Gülle abgebenden Betrieb bzw. der Biogas-
anlage gemacht werden. Des Weiteren ist auszuftillen, ob Gärprodukt oder Gülle abgegeben wird,
und wie vielen Tonnen jährlich abgegeben werden. Wird die vergorene Gülle als Gärprodukt an meh-
rere landwirtschaftliche Betriebe abgegeben, ist die Anlage C für jede Abgabe auszufüllen. Die Anzahl
der beigelegten Anlagen C entspricht den abnehmenden Betrieben und ist in der ,,Erklärung zur Ne-
benprodukteigenschaft von Gülle" anzugeben.

Des Weiteren wird von den aufnehmenden Betrieben versichert, dass ausreichend Ven¡¡endungska-
pazität vorhanden sind, die Gülle bzw. das Gärprodukt im Einklang mit den einschlägigen Regelungen
des Fachrechts auf landwirtschaftlichen Flächen auszubringen.

Fachverband /f\
Biogas e,V. *9+¡
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